
1 Lohnsteuer-Anmeldungen
bzw. Umsatzsteuer-Voran -
meldungenmüssen bis
zum Fälligkeitstag abge-
geben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge ent-
stehen können.

2 Für den abgelaufenen
.tanoM 

3 Für den abgelaufenen
-nälrevtsirfreuaD ieb ;tanoM 
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Antrag auf Abzug des Unterhalts an den

tnnerteg dnreuad redo nenedeihcseg 
rentrapehE  nednebel 

Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder
dauernd getrennt lebenden Ehepartner können
bis zu  einem Betrag von 13.805 Euro als Son-
derausgaben steuerlich berücksichtigt werden.

ned rüf  eid mu hcis thöhre gartebtshcöH reD
geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden
Ehepartner aufgewandten Beiträge zur sog.

- egelfP dnu -neknarK red ni gnugrosrev sisaB 
versicherung.

Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug
ist neben einem ausdrück lichen Antrag zum

sed gnummitsuZ eid negnudnewfuA red guzbA 
Unterhaltsempfängers, denn dieser muss die
Zahlungen als eigene  Einkünfte versteuern.
Während der Antrag auf Abzug der Aufwendun-
gen jedes Jahr neu gestellt werden muss, gilt

hcua sregnäfpmestlahretnU  sed gnummitsuZ eid
für die Folgejahre so lange, bis diese widerrufen
wird (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 EStG).
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März 2015

Allgemeine Steuerzahlungstermine im März

Fälligkeit1 Ende der Schonfrist

Di. 10. 3. Lohnsteuer, Kirchensteuer,
galhcsuzstätiradiloS 2 13. 3.

Einkommensteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszuschlag 13. 3.
Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag 13. 3.

reuets ztasmU 3 13. 3.

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überwei sungen; maßgebend
negegaD .edröheb znaniF  red otnoK med fua tfirhcstuG eid tsi

muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem
Fälligkeitstermin eingereicht werden.
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Sachbezugswerte 2017 für Lohnsteuer und
Sozialversicherung

Erhalten Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber
Sachbezüge (z. B. freie Unterkunft oder Kanti-
nenmahlzeiten), sind diese als geldwerte Vor-
teile lohnsteuerpflichtig und regelmäßig auch
der Sozialversicherung zu unterwerfen. Die
Höhe der Sachbezüge wird in der Sozialversiche-
rungs entgeltverordnung festgesetzt.

Der Wert für die freie Verpflegung setzt sich zu-
sammen aus den Mahlzeiten Frühstück, Mittag -
essen und Abendessen. Die Monatsbeträge für
20174 können der folgenden  Tabelle entnommen
werden:

Werden unentgeltliche oder verbilligte Mahl -
zeiten (Mittag- oder Abendessen) in einer vom
Arbeitgeber selbst  betriebenen Kantine, Gast-
stätte oder vergleichbaren Einrichtung an Arbeit -
nehmer abgegeben, sind pro Mahl zeit 3,17 Euro
anzusetzen; dies gilt regelmäßig auch für Mahl-
zeiten, die dem Arbeitnehmer anlässlich einer

1 Lohnsteuer-Anmeldungen
bzw. Umsatzsteuer-Voran -
meldungen müssen bis
zum Fälligkeitstag abge-
geben werden, da sonst 
Verspätungszuschläge ent-
stehen können.

2 Für den abgelaufenen
 Monat. Falls vierteljährlich
gezahlt wird, für das abge-
laufene Kalendervierteljahr
bzw. bei jährlicher Zahlung
für das vergangene Kalen-
derjahr.

3 Für den abgelaufenen
 Monat; bei Dauerfristverlän-
gerung für den vorletzten
Monat. Falls vierteljährlich
ohne Dauerfristverlänge-
rung gezahlt wird, für das
4. Kalendervierteljahr 2016.

4 Siehe BGBl 2016 I S. 2637.
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Allgemeine Steuerzahlungstermine im Januar

Fälligkeit1 Ende der Schonfrist

Di. 10. 1. Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag2 13. 1.

Umsatz steuer3 13. 1.

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überwei sungen; maßgebend
ist die Gutschrift auf dem Konto der  Finanz behörde. Dagegen
muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem
Fälligkeitstermin eingereicht werden.

Frühstück Mittagessen Abendessen Vollverpflegung

51 i 95 i 95 i 241 i



beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit von
höchstens 8 Stunden Dauer auf Veranlassung des
Arbeitgebers zur Verfügung gestellt werden.5

Die Sachbezugswerte sind auch dann maßge-
bend, wenn der Arbeitgeber sog. Restaurant-
schecks/-gutscheine mit einem bis zu 3,10 Euro
höheren Wert – d. h. für 2017 bis zu einem Be-
trag von 6,27 Euro6 für eine Mahlzeit täglich –
zur Einlösung in Gaststätten abgibt. Dies gilt
ebenfalls, wenn der Arbeitgeber auf Gutscheine
verzichtet und stattdessen Barzuschüsse an
 Arbeitnehmer für den Erwerb einer Mahlzeit
 leistet; überschreitet der Zuschuss den Betrag
von arbeitstäglich 6,27 Euro nicht, ist lediglich
der Sachbezugswert von 3,17 Euro pro Mahlzeit
anzusetzen.7

Zahlt der Arbeitnehmer bei verbilligter Abgabe
von Mahlzeiten einen Eigenbeitrag, vermindert
diese  Zuzahlung den Sachbezugswert; bei Zah-
lung in Höhe des vollen Sachbezugswerts durch
den Arbeitnehmer verbleibt somit kein steuer-
und sozialversicherungspflichtiger Betrag.

Sofern der Arbeitgeber den Arbeitslohn, der sich
aus der unentgeltlichen oder verbilligten Über-
lassung von Mahlzeiten ergibt, mit dem Sachbe-
zugswert ansetzt und nach § 40 Abs. 2 EStG mit
25 % pauschal  versteuert, liegt in der Sozialver-
sicherung Beitragsfreiheit vor.8

Hinsichtlich der Gewährung einer freien Unter-
kunft durch den Arbeitgeber ist zu unterschei-
den:

• Handelt es sich um eine in sich abgeschlos-
sene Wohnung (bzw. Einfamilienhaus), in der
ein selbständiger Haushalt geführt werden
kann, ist regelmäßig der ortsübliche Miet-
preis zugrunde zu legen. Neben kosten, wie
z. B. Strom und Wasser, sind dabei mit dem
Preis am Abgabeort zu berücksichtigen.

• Dagegen ist für die Über lassung einer sons ti -
gen Unterkunft (einzelne Räume) regelmäßig
ein pauschaler Sachbezugswert anzusetzen;
dieser beträgt (gegenüber 2016 unverändert)
223 Euro monatlich. Die Unterkunft kann
mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet
 werden, wenn dieser  unter dem pauschalen
Sachbezugswert liegt.9

Bei verbilligter Überlassung einer Wohnung
bzw. einer Unterkunft  vermindern sich die o. a.
Werte um das vom Arbeitnehmer gezahlte Nut-
zungsentgelt; der verbleibende Betrag ist dann
der Lohnsteuer und der  Sozial versicherung zu
unterwerfen.

2
Entscheidungen zum Arbeitslohn von
 Gesellschafter-Geschäftsführern

Anders als beim Arbeitslohn „normaler“ Arbeit-
nehmer sind bei Vergütungen an Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH steuerliche Be-
sonderheiten zu beachten. Haben derartige
 Vergütungen ihren Anlass im Gesellschaftsver-
hältnis (z. B. bei überhöhten Gehaltszahlun-
gen), kann eine verdeckte Gewinnausschüttung
angenommen werden.

Auf der anderen Seite kann sogar nicht ausge-
zahltes Arbeitsentgelt zu Einnahmen des Gesell-
schafters führen. Zu diesem Themenbereich hat
der Bundesfinanzhof zwei Entscheidungen ge-
 troffen: 

• Werden an den Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer abweichend vom Arbeitsvertrag irrtüm-
lich zu hohe Vergütungen ausgezahlt, liegt
nach Auffassung des Bundesfinanzhofs10

keine verdeckte Gewinnausschüttung, son-
dern weiterhin (steuerpflichtiger) Arbeits-
lohn vor.

• Allerdings kann der Gesellschafter durch
Rück zahlung der überzahlten Beträge an die
Gesellschaft (als negativer Arbeitslohn, der
wie Werbungskosten wirkt) die steuerliche
Belastung kompensieren; das wäre bei einer
verdeckten Gewinnausschüttung nicht mög-
lich. Das Gericht hat auch klargestellt, dass
sich eine Erstattung je doch erst im Jahr der
tatsächlichen Rück zahlung durch den Gesell-
schafter steuerlich auswirkt.

• In einer weiteren Entscheidung hat der
 Bundesfinanzhof11 zur Frage des Gehalts ver -
zichts eines GmbH-Gesellschafter-Geschäfts -
führers (z. B. bei einem Liquiditätsengpass
der Gesellschaft) Stellung genommen. Zu
 beachten ist, dass die nicht ausgezahlten
 Gehaltsbeträge beim Gesellschafter dennoch
als fiktiv zugeflossener Arbeitslohn (und als
verdeckte Einlage) behandelt werden kön-
nen, wenn dieser die Verzichts erklärung erst
nach Entstehung seines Gehaltsanspruchs
abgibt. 

• Verzichtet der Gesellschafter dagegen bereits
vor Entstehen des Gehaltsanspruchs (d. h.
regelmäßig vor Beginn des jeweiligen Mo-
nats) ggf. durch eine eindeutige schriftliche
Erklärung, ergeben sich insoweit keine steuer -
lichen Auswirkungen.

5 Siehe dazu § 8 Abs. 2
Satz 6 ff. EStG.

6 Vgl. R 8.1 Abs. 7 Nr. 4
Buchst. a LStR.

7 Siehe dazu BMF-Schreiben
vom 24. Februar 2016 –
IV C 5 – S 2334/08/10006
(BStBl 2016 I S. 238) sowie
Informationsbrief Oktober
2016 Nr. 2.

8 Vgl. § 1 Abs. 1 Nr. 3 Sozial-
versicherungsentgeltverord-
nung – SvEV.

9 Zur Minderung bei Überlas-
sung einer sonstigen Unter-
kunft in bestimmten Fällen
siehe § 2 Abs. 3 SvEV.

10 Urteil vom 14. April 2016 VI R
13/14 (BStBl 2016 II S. 778).

11 Urteil vom 15. Juni 2016 VI R
6/13 (BStBl 2016 II S. 903).
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3
Selbstbehalt bei einer privaten Kranken -
versicherung keine als Sonderausgaben
 abzugsfähigen Beträge

Beiträge zur sog. Basisversorgung in einer
Krankenversicherung sind in vollem Umfang als
Sonderausgaben abzugsfähig (§ 10 Abs. 1 Nr. 3
Satz 1 Buchst. a EStG). Bei einer privaten Kran-
kenversicherung können Tarife gewählt werden,
die einen bestimmten jährlichen Selbstbehalt
vorsehen. Die Beiträge sind in diesen Fällen
 geringer.

Da diese Beitragsersparnis nur auf dem Selbst-
behalt beruht, wäre es denkbar, die bis zur
Höhe des Selbstbehalts getragenen Krankheits-
kosten wie die Beiträge zur Versicherung als
Sonderausgaben zu berücksichtigen.

Dieser Auffassung hat der Bundesfinanzhof12

jedoch widersprochen. Das Gesetz sieht aus-
drücklich nur einen Abzug von Beiträgen zur
Krankenversicherung vor. Darum handelt es sich
bei den selbst getragenen Krankheitsaufwen-
dungen aber nicht.

Diese können nur im Rahmen der außergewöhn-
lichen Belastungen (§ 33 EStG) berücksichtigt
werden. Dabei ist allerdings eine einkommens-
und familienstands abhängige  zumutbare Belas -
tung anzurechnen, sodass sich die bis zum
Selbstbehalt getragenen Krankheitsaufwendun-
gen nicht oder nicht in voller Höhe steuerlich
auswirken.

Diese steuerliche Ungleichbehandlung im Ver-
hältnis zum Abzug bei Krankenversicherungen
ohne Selbstbehalt verstößt nach Meinung des
Bundes finanzhofs12 nicht gegen Verfassungs -
grund sätze.

4
Grunderwerbsteuer bei Ausfall des
 Kaufpreises

Die Grunderwerbsteuer entsteht unabhängig
von der Fälligkeit des Kaufpreises für ein Grund-
stück regelmäßig bereits mit Abschluss des
Kaufvertrags. Das gilt auch, wenn der Kaufpreis
erst sehr viel später fällig wird. Falls der Kauf-
preis unverzinslich gestundet wird, ist er als Be-
messungsgrundlage für die Grunderwerb steuer
ggf. abzuzinsen. Eine spätere Herabsetzung der
Grunderwerbsteuer kann erfolgen, wenn die
 Gegen leistung für das Grundstück nachträglich
reduziert wird (vgl. § 16 Abs. 3 GrEStG). 

Ein späterer (teilweiser) Ausfall des Kaufpreises
wirkt allerdings nicht auf den Erwerbszeitpunkt
zurück, führt also nicht dazu, dass die Grund -
erwerbsteuer entsprechend gemindert wird. Dies
hat der Bundesfinanzhof13 jetzt für den Fall der
Insolvenz des Käufers entschieden.

5
Abfindung an den „weichenden“
Erbprätendenten – Berücksichtigung als
Nachlass verbindlichkeit

In Erbfällen, in denen mehrere Testamente er-
richtet wurden, die jeweils verschiedene Perso-
nen als Erben vorsehen, kann es zu Streitig -
keiten über die Wirksamkeit des zuletzt
errichteten Testaments kommen. Eine Abfin-
dung, die ein weichender Erbprätendent (ver-
meintlicher Erbe) im Rahmen eines Prozess -
vergleichs von den  zuvor eingesetzten Erben
erhält, unterliegt nach der neueren Recht -
sprechung14 nicht der Erbschaftsteuer.

Es war bislang strittig, ob diese Zahlung dem-
ent sprechend bei den übrigen  Erben überhaupt
als Nachlassverbindlichkeit  abgezogen werden
kann.

In einem aktuellen Urteil15 entschied der Bun-
desfinanzhof, dass die Abfindung – die der Erbe
zur Beendigung des Rechtsstreits und letzt -
endlich zur Erlangung seiner Erbenstellung
zahlt – eine Nachlassverbindlichkeit i. S. von
§ 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 1 ErbStG darstellt.

Im Streitfall hatte die Erblasserin in einem
 notariell errichteten Testament zunächst ein
Ehepaar als Erben zu gleichen Teilen bestimmt.
In einem nachfolgenden handschriftlich errich-
teten Testament setzte die Erb lasserin ihren
 Finanzberater als Alleinerben ein. Dieser nahm
in einem Vergleich seinen Antrag auf Erteilung
eines Erbscheins zurück, damit die Eheleute
die alleinige (Mit-)Erbenstellung erlangen
konnten. Er erhielt dafür eine Abfindung von
160.000 Euro, die nicht der Erbschaftsteuer
 unterlag.

Ungeachtet dessen ist diese Summe bei den
Ehepartnern je zur Hälfte als Nachlassverbind-
lichkeit zu berücksichtigen und von den erwor-
benen Vermögenswerten abzuziehen.

12 Urteil vom 1. Juni 2016 X R
43/14.

13 Urteil vom 12. Mai 2016 II R
39/14.

14 Siehe BFH-Urteil vom 4. Mai
2011 II R 34/09 (BStBl 2011
II S. 725).

15 Vom 15. Juni 2016 II R
24/15.
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6
Neue Werte in der Sozialversicherung für 2017
Ab dem 1. Januar 2017 gelten z. T. neue Werte in der Sozialversicherung (Renten-, Arbeitslosen-,
Kranken- und Pflegeversicherung):

16 RV = Rentenversicherung; AV = Arbeitslosenversicherung;
KV = Krankenversicherung; PV = Pflegeversicherung.

17 Siehe die Verordnung über maßgebende Rechengrößen der
 Sozial  versicherung für 2017 (BGBl 2016 I S. 2665).

18 Siehe Bekanntmachung vom 17. November 2016 (BGBl 2016 I
S. 2639).

19 Der einheitliche allgemeine Beitragssatz von 14,6 % wird
als paritätischer, von Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur
Hälfte zu tragender Beitragssatz festgeschrieben. Seit 2015
haben Krankenkassen die Möglichkeit, zur Deckung ihres
 Finanz bedarfs einen zusätz lichen Beitrag als Prozentsatz der
beitragspflichtigen Einnahmen ihrer Mitglieder zu erheben
(kassenindividueller Zusatz beitragssatz); siehe §§ 242 ff.
SGV V.

20 Für kinderlose Versicherungspflichtige in der Pflegever -
sicherung gilt regelmäßig ein Beitragszuschlag in Höhe von
0,25 %, wenn diese mindes tens 23 Jahre alt sind; der Arbeit-
geberanteil bleibt dabei unverändert (siehe § 55 Abs. 3 SGB XI).
Hinweis: In Sachsen tragen die  Beschäftigten vom Grundbei-
trag (statt 1,275 %) einen Anteil von 1,775 % (§ 58 Abs. 3
SGB XI).

21 Die Versicherungspflichtgrenze regelt – unabhängig von der
Bei    trags    bemessungsgrenze – die Pflichtversicherung in der
 gesetz  lichen Krankenversicherung. Besserverdienende, deren

Jahres arbeitsentgelt im laufenden Kalenderjahr diese Grenze
übersteigt, können im Folgejahr in eine private Krankenver  -
sicherung wech seln (§ 6 Abs. 4 SGB V). Für Arbeitnehmer,
die am 31. Dezember 2002 privat krankenversichert waren,
gilt für 2017 eine Versicherungspflichtgrenze in Höhe von
52.200 I jährlich bzw. 4.350 i monatlich (vgl. § 6 Abs. 7
SGB V).

22 Überschreitet das regelmäßige Arbeitsentgelt eines Auszubil-
den den diese Grenze nicht, hat der Arbeitgeber die Sozialver-
 siche rungsbeiträge allein zu tragen (siehe § 20 Abs. 3 Nr. 1
SGB IV).

23 Siehe § 249b SGB V; der Beitrag entfällt, wenn ein gering -
fügig Beschäftigter privat krankenversichert ist.

24 Für ab 2013 begründete Beschäftigungsverhältnisse besteht
grund  sätzlich eine Rentenversicherungspflicht (für gering -
fügig Beschäf tigte gilt eine Mindestbemessungsgrundlage von
monatlich 175 e; § 163 Abs. 8 SGB VI). Arbeitnehmer kön nen
sich allerdings hiervon befreien lassen; dann fällt nur der
pauschale Arbeitgeberbeitrag an (vgl. § 6 Abs. 1b SGB VI).

25 Siehe § 172 Abs. 3, 3a SGB VI.

26 In Sachsen beträgt der Zuschuss 0,775 %.

27 Vgl. § 257 Abs. 1, 2 und 2a SGB V. Für Beschäftigte ohne
 Anspruch auf Krankengeld ist der ermäßigte Beitragssatz von
14 % zugrunde zu legen.

Monat Beitragssätze16

(soweit nichts anderes
vermerkt, tragen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer die
Beiträge jeweils zur Hälfte)

Geringfügig Beschäftigte
(sog. Minijobs)

• Arbeitslohngrenze 450,00 i –

• Krankenversicherung
• allgemein – Arbeitgeber: 13%23

• bei Beschäftigung
in Privathaushalten – Arbeitgeber: 5%23

• Rentenversicherung24

• allgemein – Arbeitgeber: 15%25

Arbeitnehmer: 3,7%24

• bei Beschäftigung
in Privathaushalten – Arbeitgeber: 5%25

Arbeitnehmer: 13,7%24

Bei Arbeitnehmern, die in der gesetzlichen Krankenkasse (AOK, Ersatzkassen, Betriebskranken-
kassen) pflichtversichert sind, trägt der Arbeitgeber grundsätzlich die Hälfte des paritätischen
Krankenversicherungsbeitrags in Höhe von (50 % von 14,6 % =) 7,3 % sowie regelmäßig die Hälfte
des Pflegeversicherungsbeitrags in Höhe von 1,275 %.26

Freiwillig in der gesetzlichen  Krankenver sicherung Versicherte erhalten  einen steuerfreien Arbeit-
geber zuschuss in entsprechender Höhe.

Sind Arbeitnehmer privat kran ken  versichert, hat der  Arbeit geber einen steuerfreien  Zuschuss in
Höhe von 50 % der vom Arbeitnehmer zu zahlenden Beiträge zu leis ten.  Dieser Zuschuss ist jedoch
auf den halben Höchstbeitrag in der gesetzlichen Kranken- und Pflegever sicherung begrenzt; für
das Jahr 2017 gilt regelmäßig ein höchstmöglicher Zuschuss für die gesetzliche  Kranken ver siche -
rung von (50 % von 635,10 Euro =) 317,55 Euro  monatlich.27

Jahr Monat Beitragssätze16

(soweit nichts anderes
vermerkt, tragen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer die
Beiträge jeweils zur Hälfte)

Beitragsbemessungsgrenzen17

• Renten-/Arbeitslosen-
versicherung RV: 18,7 %18

AV: 3 %
alte Bundesländer 76.200 i 6.350 i –
neue Bundesländer 68.400 i 5.700 i –

• Kranken-/Pflegeversicherung 52.200 i 4.350 i KV: 14,6 %19

PV: 2,55 %20

Versicherungspflichtgrenze21

in der Krankenversicherung 57.600 i (4.800 i) –

Geringverdienergrenze22 – 325,00 i –


